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Sportorganisation Niedersachsen

Termine 2018

Entwicklungswerkstatt Verband
– zu unterschiedlichen Themen – 
19. Februar	 17 - 20.30 Uhr
31. Mai	 17 - 20.30 Uhr
24. August	 17 - 20.30 Uhr
19. November	 17 - 20.30 Uhr

Arbeitstagung 
28. – 29. September, Beginn 16.30 Uhr

Kompetent in Führung
Führungshandeln
26. – 28. Oktober, Beginn 17 Uhr

Der LandesSportBund Niedersachsen macht Engagierten aus Landesfachverbänden 2018 
diese Angebote. Die Veranstaltungen finden am Standort Hannover der Akademie des 
Sports statt.

ANZEIGE

D E U T S C H L A N D
S P I E LT  T E N N I S !
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Verbandsentwicklung
EU-Datenschutz
LSB: Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in  
Kraft und wird auch in Deutschland gelten-
des Recht. Der LandesSportBund (LSB) 
Niedersachsen empfiehlt, dass sich auch die 
Sportorgani-sation damit befasst. Denn z. B.  
wird es Änderungen in der Videoüberwa-
chung geben und es werden die Informa-
tionspflichten zugunsten der Betroffenen 
ausgeweitet. 
Der LSB hat auf seinem Portal VIBSS Infor-
mationen eingestellt. Mehr Informationen 
gibt es auch auf der Homepage des Landes-
beauftragten für Datenschutz in Nieder-
sachsen. 

Weblinks
lsb-niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/recht/  
www.lfd.niedersachsen.de

✆✉@
Torsten Sorge,  
tsorge@lsb-niedersachsen.de
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Olympiastützpunkt

Bei der Auftakt-Sitzung der Abteilung 
Olympiastützpunkt und Spitzen- und Leis-
tungssport des LSB ging es um die Arbeits-
schwerpunkte für 2018 und Neuerungen in 
den Servicebereichen wie der Trainingswis-
senschaft. Eine Mitarbeiterin des LOTTO 
Sportinternates informierte über das Projekt 
Safe Sport, um die Mitarbeiter der Abteilung 
für das Thema Prävention vor sexualisierter 
Gewalt“ zu sensibilisieren.

Foto: LSB

Sportleistungszentrum

Die Erweiterungsarbeiten am Sportleistungs-
zentrum Hannover gehen weiter. Seit 2010 
arbeiten die Landeshauptstadt Hannover und 
ihre Partner – darunter der LSB – daran, das 
SLZ mit angegliedertem Olympiastützpunkt 
Niedersachsen im bundesweiten Stützpunkt-
system nachhaltig wettbewerbsfähig zu ver-
ankern. Aktuell werden die Geräteturnhalle 
und die Judohalle erweitert..

Foto: LSB

Standort Clausthal-Zellerfeld

Mit einer ortstypischen Holzverkleidung des 
neuen Eingangsbereiches gehen die Sanie-
rungs- und Modernisierungsarbeiten am 
Standort Clausthal-Zellerfeld der Akademie des  
Sports in die Schlussphase. Seit September 
läuft bereits wieder der Gästebetrieb. Sowohl 
die Arbeiten in der Sporthalle als auch der 
Einbau eines neuen Fahrstuhls sind abge-
schlossen.

Foto: LSB

Polizeiakademie 

Führungswechsel an der Polizeiakademie 
Niedersachsen: Der bisherige Direktor Dieter 
Buskohl (l.) wurde von von Innenminister 
Boris Pistorius in den Ruhestand verabschie-
det. Sein Nachfolger ist Carsten Rose (r.). An 
der Verabschiedungsfeier nahm für den LSB 
dessen Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe 
teil. Die Polizeiakademie bietet auch Spitzen-
sportlern ein Bachelor-Studiengang an.

Foto: Polizeiakademie

Abenteuer Outdoor – Raus 
mit Euch!
Rund 1000 Grundschüler der Klassen drei bis 
fünf wollen die Freiwilligen in den Sportregio-
nen mit ihrem gemeinsamen Projekt „Aben-
teuer Outdoor – Raus mit Euch!“ erreichen. 
Bei einem Lehrgang der Sportjugend Nieder-
sachsen planten 18 Bundesfreiwilligendienstler 
aus 10 Sportregionen das Projekt. Sie wollen 
mit Abenteuer-Outdoor-Stunden für mehr 
Spiel und Bewegung und gemeinsames 
Sporttreiben im Freien werben. Außerdem 
geplant ist ein Outdoor-Camp.

✆✉@
jmueller@lsb-niedersachsen.de

Foto: LSB

Olympiastützpunkt 

Dr. Heinz Nowoisky ist Vizeweltmeister der 
ü30 im Judo. Der Trainingswissenschaftler 
am Olympiastützpunkt Niedersachsen setzte 
sich bei den 9. IJF-Veteran-Weltmeisterschaf-
ten durch, an dem sich mehr als 1100 Athle-
ten aus 37 Ländern beteiligten. Dr. Nowoisky 
(Mühlenberger SV) war zum sechsten Mal 
dabei – bislang hatte er fünf Bronze-Medail-
len gewonnen. 

Foto: OSP
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Silber und Bronze  
beim Future Cup
Mit Silber und Bronze startet der Nachwuchs 
des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen 
in das Jahr 2018. Beim Future Cup des DTTB 
gewannen die Schülerinnen Denise Husung 
(Bovender SV), Lili-Emma Nau (SV Grün-
Weiß Waggum), Faustyna Stefanska und 
Hannah Detert (beide TuS Horsten) Silber 
und das Schülerteam mit Dominik Blazek 
(VfL Westercelle), Laurin Struß (TV Sottrum), 
Anton Keding (MTV Engelbostel-Schulen-
burg) und Simon Penniggers (SV Olympia 
Laxten) Bronze. 

Foto: Nebojsa Stevanov

Camps 2018

Das Anmeldeportal für Adventure und Lea-
dership Camps 2018 von KEINE MACHT 
DEN DROGEN ist offen. In Niedersachsen 
findet ein Adventure Camp für 11 – 15-Jährige 
vom 19. – 21. Mai sowie ein Leadership Camp 
für 14- 17-Jährige vom 28. September bis 3. 
Oktober jeweils in Walsrode statt. 
Weblink: www.kmdd.de

Foto: kmdd

Vorbildliche 
Talentförderung
Auch 2018 zeichnen Commerzbank und 
DOSB wieder 50 Vereine im Rahmen des 
„Grüne Band für vorbildliche Talentförderung 
im Verein“ aus. Neben Pokalen gibt es auch 
eine Förderprämien von je 5.000 Euro. Ver-
eine oder Vereinsabteilungen können sich 
über ihren Spitzenverband bis zum 31. März 
2018 bewerben
Weblink: www.dasgrueneband.com

40 Jahre 

Der Aikido-Verband Niedersachsen feiert 
im Februar sein 40jähriges Bestehen. Klaus 
Liermann gründete den Verband mit acht Ver-
einen am 11. Februar 1978 in Hannover. We-
sentlicher Aspekt des Aikido ist es, die Kraft 
des Angreifers aufzunehmen, sie umzuleiten 
und auf den Gegner zurückzuführen. Aikido 
ist kein Spitzen- oder Leistungssport, es gibt 
keine Wettkämpfe, da das Prinzip keinen  
Sieger oder Besiegten zulässt.
Weblink: www.aikido-niedersachsen.de

Klausurtagung

Mitglieder des Forums Artikel 30 UN-BRK/
Inklusion in Kultur, Freizeit und Sport haben 
Anfang 2018 die Ziele und Aufgaben des Gre-
miums in den kommenden Jahren festgelegt. 
Es ist ein Zusammenschluss des BSN mit SO 
Nds., dem GVN, dem BVN., dem SoVD-LV 
Nds., dem BV Selbsthilfe Körperbehinderter 
LV Nds. sowie der Volkshochschule Hanno-
ver, um beim Thema Inklusion gemeinsam 
voranzugehen. Unterstützer sind der LSB, 
der Paritätische Wohlfahrtsverband Nds. und 
der NFV.

✆✉@
kolbe@bsn-ev.de

TuS Empelde Förderkreis 

Der Förderkreis für die Handballjugend um 
Rüdiger Waldeck engagiert sich für ein Leben 
ohne Sucht und Drogen. So hat er u. a. die 
Anschaffung von neuen Trikots für die C- und 
B-Jugend an Bedingungen gekoppelt: Die 
Nachwuchshandballer müssen an einem 
Kurs teilnehmen, der auf Folgen von Miss-
brauch aufmerksam macht. Das Bild zeigt 
Jugendtrainer mit einheitlichen Shirts und 
Pullovern. 

Foto: TuS Empelde
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Flüchtlinge als Trainer

Beim KSB Lüneburg wurden 16 Flüchtlinge 
zu Co-Trainer und Betreuer ausgebildet und 
haben ein „SRC“-Zertifikat erworben. „NFV 
soc-ceR(EFUGEE)coach“ ist eine fußballspe-
zifische Qualifizierung für Geflüchtete, damit 
sie schnell und reibungslos in Sportvereinen 
aktiv werden können. Im März 2016 haben 
der LSB und der NFV das Projekt gestartet.  
Das Foto zeigt die Spieler des FC Dynamo  
Lüneburg, des TSV Bardowick, des TuS Baren- 
dorf und des LSK II.

✆✉@
casanova@kreissportbund-lueneburg.de

Foto: Ñurka Casanova

18. Kreissporttag des 
KSB Cuxhaven
Am 6. April findet der 18. Kreissporttag des 
KSB Cuxhaven in der Geestlandhalle in Gest-
land statt. 

Weblink: www.ksb-cuxhaven.de.fc-host55.de

Integration  
muslimischer Mädchen 
Der KSB Cuxhaven bietet am 15. März einen 
Lokalen Qualitätszirkel/ ÜL- C- Fortbildung- 
Spezial „Integration muslimischer Mädchen 
in den Schul- und Vereinssport “ an. Auf dem 
Programm stehen Interkulturelle Kompe-
tenz und Sensibilisierung sowie Ideen zur 
Teilnahme muslimischer Mädchen am Schul- 
und Vereinssport. Referentin ist Nurka Casa-
nova vom KSB Lüneburg.

✆✉@
info@ksb-cuxhaven.de

34. Sport und Schau der 
Sportgala des KSB Verden
8.000 Gäste waren bei der 34. Sport und 
Schau, der Sportgala des Kreissportbundes 
Verden. Geehrt wurden u. a. die Tanzgruppe 
„Movesty“ vom TSV Uesen, der Handballer 
Dennis Summa von der SG Achim/Baden 
und die Reiterin Maja Schnakenberg vom RC 
Hagen Grinden . 
Weblink: www.ksb-verden.de

Foto: KSB Verden

Sportjugend Peine

Die Sportjugend Peine startet am 20. April 
mit einem Lehrgang im Harz ihr diesjähriges 
Angebot.
Weblink: www.sportjugend-peine.de 

Foto: sj Peine

KSB Hildesheim

Seit Anfang des Jahres ist dieses engagierte 
Team in der Geschäftsstelle des KSB Hildes-
heim Ansprechpartner für Vereine: Neben 
der neu geschaffenen Koordinierungsstelle 
„Integration im und durch Sport“ mit LSB-
Förderung wurden die Aufgabenbereiche neu 
zugeschnitten. „Der organisierte Sport in 
Stadt und Landkreis Hildesheim liegt somit 
in engagierten und fähigen Händen“ freut 
sich KSB-Vorsitzender Frank Wodsack.
Foto: Carolin Bode, Joachim Staffeldt, Birgit 
Rogge, Dennis Münter, Jens-Oliver Bludau 
und Ann-Kathrin Niemietz. 

Foto: KSB Hildesheim
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Heiner-Rust-Masters

Erstmals hat die Heiner-Rust-Stiftung ein 
Nachwuchsturnier im Rollstuhlbasketball 
für niedersächsische Vereine ausgerichtet. 
Die Teams von Blau-Weiss Buchholz, Han-
nover United und RSG Langenhagen traten 
gegeneinander an. Der Stiftungsvorsitzende 
Herbert Michels konnte mit Kerstin Peters 
vom Sparkassenverband Niedersachsen, 
BSN-Geschäftsführer Hannes Hellmann und 
BSN-Landestrainer Martin Kluck vielverspre-
chende Talente beobachten.
Weblink: www.heiner-rust-stiftung.de

Foto: Heiner-Rust-Stiftung

Vereinshelden ausgelost

20 Vereinshelden erhalten je 2 Karten für den 
Ball des Sports 2018. Aus 140 Nominierungen  
für die Vereinshelden des Jahres 2017 zogen 
(im Bild v. l.) Laura Anisi, Jonathan Schirp, 
Laura Kamberg und Marco Lutz die Gewinner.  
Alle Nominierten erhalten außerdem Urkun-
den und werden zu einem exklusiven Motiva-
tionsevent eingeladen. Die Aktion ist eine ge-
meinsame Kampagne von LandesSportBund 
Niedersachsen, seiner Sportjugend und der 
Sportehrenamtscard.
Weblink: www.vereinshelden.org

Foto: LSB

Neue Landessprecher 
gewählt
Sprecherinnen und Sprecher aus 31 Seminar-
gruppen von Freiwilligen im Sport in Nie-
dersachsen haben bei einem Treffen in der 
Akademie des Sports ihre Landessprecher 
gewählt. Je eine Sprecherin sowie deren Ver-
treter sind für die niedersächsischen Freiwilli-
gen im Sport auf Bundesebene aktiv. Der Vor-
standsvorsitzende des LandesSportBundes 
(LSB) Niedersachsen, Reinhard Rawe, stellte 
den LSB und dessen Tätigkeitsfelder vor. Im 
Foto (v. l.): David Balajan (stv.), Alanis Neffe, 
Reinhard Rawe, Jannis Klein und Carolin Hü-
bers (stv.).

Foto: LSB

Ihr zehnjähriges Dienstjubiläum beim Lan-
desSportBund (LSB) Niedersachsen feierten 
v. oben l. n. r.: Roy Gündel, Uta Grimm, Patrick 
Neumann, Michael Hille und Suzana Jurcevic 
(nicht im Bild).  

Es gratulierten der LSB-Vorstandsvorsitzende 
Reinhard Rawe, der stellvertretende LSB-Vor-
standsvorsitzende Norbert Engelhardt und 
LSB-Abteilungsleiterin Christa Lange.

10 Jahre  
beim LandesSportBund Niedersachsen

Beirat

Der Beirat des Projektes Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen  
im Sport: Prävention, Intervention, Hand-
lungskompetenz hat auf seiner ersten Sit-
zung 2018 über eine geplante Auszeichnung 
für Sportvereine, die sich auf den Weg zu 
einem Schutzkonzept machen, diskutiert. 
Träger sind der LSB und die Sportjugend 
Niedersachsen. Mehr Informationen in der 
März-Ausgabe des LSB-Magazins.  
Weblink: www.sportjugend-nds.de

Foto: LSB
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Die Fechtfreunde Hannover v. 2015 
e.V. bieten einen ungewöhnlichen 
Schulsport in der IGS Langenhagen an: 
Fechten mit dem Florett. Die Sportart 
gilt als eine der ältesten der Welt, ist 
Teil des modernen Fünfkampfes und 
neben dem Florett gehören auch Degen 
und Säbel als Alternativsportgeräte 
zum Kampf dazu. 
Trainerin und Vorstandsvorsitzende, 
Andrea Hoffmeister, möchte den Sport 
weiter in Hannover etablieren und Ju-
gendliche wie Erwachsene dazu anre-
gen, ihn auszuprobieren. Ab 2018 soll 

mit dem jungen Verein auch Turniere 
gefochten werden. Um bei internatio-
nalen Wettbewerben teilzunehmen, 
sollten alle Begriffe nicht nur auf 
Deutsch, sondern auch auf Französisch 
bekannt sein, ein Gedanke der von den 
Sportlerinnen und Sportlern vielleicht 
in der Zukunft in Erwägung gezogen 
wird. 
Während der Trainingszeit, haben Ver-
einsmitglieder, die das 16. Lebensjahr 
überschritten haben, die Möglichkeit, 
jurieren zu erlernen. So beobachten 
und bewerten Sie, wie die Kämpfe auf 

der „piste“ ausgetragen werden. Das 
besondere beim Florett: der Angriffs-
fläche ist kleiner als bei Degen und 
Säbel, nur Rumpf, Schritt und Latz der 
Maske gelten als Trefferbereich. 

✆✉@  
Clemens Kurek,
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung,
Tel.: 0511 1268-5052, Fax: 0511 1268-5055,
clemens.kurek@lotto-sport-stiftung.de
www.lotto-sport-stiftung.de

Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung ist eine selbstständige 
Stiftung bürgerlichen Rechts des Landes Niedersachsen. Sie wurde 
2009 errichtet. Das Fördergebiet der Stiftung umfasst das gesamte 
Bundesland Niedersachsen. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung:
– 	des Sports, insbesondere des Breiten-, Leistungs- und Nachwuchs-

sports
– 	der Integration insbesondere von Zugewanderten und Menschen 

mit Migrationshintergrund                             www.lotto-sport-stiftung.de

Fechten in der IGS Langenhagen

Bild oben v.l.: Andrea Hoffmeister, Clemens Kurek von der 

Lotto-Sport-Stiftung, die Schülerinnen und Schüler mit Vätern, 

Daniel Möllenbeck als Verantwortlicher für die IGS Langenhagen, 

Vorstandsmitglieder Dennis Patzke und Bernd Hoffmeister. 

Fotos (2): Janina Klose

Die Schülerinnen und Schüler testen gleich das neue Material.
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Schule & Verein
Viele Vereine verfügen über Kooperations-
verträge mit Schulen und Kitas, um eine 
Betreuung in der offenen Ganztagsschule 
sicherzustellen. Wie aber ist der Versiche-
rungsschutz für die Übungsleiter geregelt, 
die im Rahmen dieser Betreuung ja nicht 
unmittelbar für den Verein sportliche 
Übungsstunden abhalten? Die ARAG Sport-
versicherung folgt auch hier der aktuellen 
Entwicklung des organisierten Sports und 
versichert die Übungsleiter auch bei ihren 
Tätigkeiten in der offenen Ganztagsschule. 
Der Versicherungsschutz besteht nicht nur, 
wenn der Übungsleiter in der Vereinsanlage  
tätig ist, sondern auch dann, wenn die 
Betreuung in den Räumen des Kooperati-
onspartners (Schule oder Kita) stattfindet. 
Auch der Weg zu und von der Tätigkeit ist 
mitversichert.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist, dass eine vom LandesSportBund Nie-
dersachsen geförderte/unterstützte schrift-
liche Kooperationsvereinbarung zwischen 
dem Verein und dem Kooperationspartner 
vorliegt.

Mehr Informationen:
Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen,  
vsbhannover@arag-sport.de

Quelle für alle Meldungen auf dieser Seite:  
VID 5. Dezember 2017

Helfer bei Vereinsveranstaltungen
Die Anschaffung neuer Sportgeräte ist nicht 
selten ein teures Vergnügen. Doch was 
passiert, wenn sich Anfänger und Neulinge 
nicht ganz sicher sind, ob die gewählte 
Sportart auch dauerhaft ausgeübt wird? 
Ein guter Service, den viele Vereine ihren 
Mitgliedern bieten, ist die Veranstaltung 
von Ski-Bazaren, Verkaufsbörsen für ge-
brauchte Fahrräder oder ähnlichen Sport-
geräten. Hier können die Interessenten 
preiswerte Einsteigermodelle erwerben 
und damit erste Erfahrungen in der neuen 
Sportart sammeln. Der Zugang zu neuen 
Sportarten wird dadurch wesentlich er-
leichtert und finanzielle Einstiegshürden 
verringert. Im Gegenzug sind viele Mitglieder 
froh, nach dem Kauf – z. B. einer neuen Ski-
Ausrüstung – Platz im heimischen Keller zu 
schaffen und die alten Skier zu verkaufen. 
Die Sportversicherung sichert Vereine 

und Mitglieder auch bei der Planung und 
Durchführung solcher Veranstaltungen ab. 
Während der Veranstaltung sind aber nicht 
nur die Mitglieder geschützt, sondern auch 
die fleißigen Helfer. Ohne diese Helfer sind 
viele Veranstaltungen oft nicht denkbar. 
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass es sich nicht um eine ge-
werbliche Veranstaltung handelt. Die Ver-
anstaltung muss dabei noch nicht einmal 
einen direkten Sportbezug haben. So gilt 
der Versicherungsschutz z. B. auch für vom 
Verein organisierte Bücherbummel oder 
allgemeine Trödelmärkte zur Aufbesserung 
der Jugendkasse.

Mehr Informationen
Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen,  
vsbhannover@arag-sport.de

Fremdes Eigentum
Als Gastgeber und Veranstalter möchten 
Sie, dass sich Ihre Gäste wohlfühlen und 
das Event unbeschwert genießen können 
– ohne sich Sorgen um ihre Garderobe zu 
machen.

Mit der Aufbewahrung der Garderobe Ihrer 
Gäste in eigener Verantwortung schließen 
Sie automatisch einen Verwahrungsvertrag 
ab. Dadurch haften Sie bei Verunreinigung, 
Beschädigung oder beim Abhandenkommen 
bzw. dem Diebstahl von Garderobenstücken. 
Entlasten Sie Ihren Verein von den Forde-
rungen Ihrer Gäste mit unserer kostengüns-
tigen Garderobenversicherung! Sie sichert 
die Risiken aus der Verwahrung fremden 
Eigentums ab.

Welche Leistungen, Gefahren und Schä-
den sind mit einer Garderobenversiche-
rung abgedeckt?
•	 Der Versicherungsschutz einer Gardero-

benversicherung umfasst die Garderoben- 
stücke, die zur Aufbewahrung in die 
Garderobe gegeben wurden sowie deren 
Inhalt.

•	 Tritt ein Schaden ein oder gehen die ab-
gegebenen Stücke verloren, ersetzt die 

Versicherung sie zum Zeitwert. Die Ent-
schädigung beträgt höchstens 1.000 Euro 
je Garderobenstück und 100 Euro für den 
Inhalt von Handtaschen und ähnlichen 
Behältnissen.

•	 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
sind Wertsachen, Schmuck, Bargeld, Ge-
schäftspapiere, Urkunden, Fahrausweise 
und Schlüssel.

Wann beginnt der Versicherungsschutz?
•	 Der Versicherungsschutz beginnt mit der 

Annahme der Garderobenstücke durch 
das Personal in der Garderobe und endet 
mit der Herausgabe der Garderobenstücke  
durch das Personal in der Garderobe, 
spätestens jedoch mit der offiziellen 
Schließung der Garderobe.

•	 Die Beiträge zur Garderobenversiche-
rung werden anhand der bestellten Gar-
derobenmarken berechnet. Die Gardero-
benversicherung erhalten Sie bereits ab 
34,00 Euro je Veranstaltung.

Mehr Informationen:
Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen,  
vsbhannover@arag-sport.de

ARAG informiert:
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Einladung per E-Mail genügt
Leitsatz: Zur bejahten Zulässigkeit der Ein- 
ladung der Mitglieder eines Vereins zur 
Mitgliederversammlung per E-Mail (An-
schließung an OLG Hamburg, Beschl. v. 
06.05.2013 - 2 W 35/13, RPfleger 2013, 
457 f.).
Schreibt eine Vereinssatzung die schriftliche  
Einladung zur Mitgliederversammlung vor, 
können die Mitglieder auch per E-Mail ein-
geladen werden. Dies geht aus einer Entschei- 
dung des Oberlandesgerichts Hamm hervor.
Der Antragsteller des zugrunde liegenden 
Verfahrens, ein in Essen eingetragener 
Verein aus dem Bereich des Golfsports, 
beantragte die Eintragung einer von seiner 
Mitgliederversammlung beschlossenen 
Satzungsänderung in das Vereinsregister. 
Das Amtsgericht beanstandete den Eintra-
gungsantrag mit einer Zwischenverfügung. 
Die Mitgliederversammlung sei nicht ord-
nungsgemäß einberufen worden, weil die 
Satzung eine schriftliche Einladung vor-

sehe und der Verein seine Mitglieder nur 
per E-Mail zu der Versammlung eingeladen 
habe.

Einladung zur Vereinsmitgliederver-
sammlung per E-Mail ohne Unterschrift 
genügt Schriftformerfordernis
Die vom Antragsteller gegen die Zwischen-
verfügung eingelegte Beschwerde hatte Er-
folg. Das Oberlandesgericht Hamm hat die 
Zwischenverfügung aufgehoben und das 
Amtsgericht zur erneuten Entscheidung 
über den Eintragungsantrag verpflichtet. 
Die Einladung von Mitgliedern mittels E-Mail  
begegne im vorliegenden Fall keinen Be-
denken, urteilte das Oberlandesgericht. 
Sie genüge der in der Satzung bestimmten 
Schriftform. Diese könne durch die elektro-
nische Form ersetzt werden, wobei auch  
eine Unterschrift entbehrlich sei. Die vorge-
schriebene Schriftform solle die Kenntnis  
der Mitglieder von der anberaumten 

Versammlung und ihrer Tagesordnung 
gewährleisten. Dem Formzweck werde ge-
nügt, wenn Einladung und Tagesordnung 
zur Mitgliederversammlung per E-Mail 
ohne Unterschirift des Vorstandes übermit-
telt würden. Dieses Schriftformerfordernis 
unterscheide sich deutlich von der im all-
gemeinen Wirtschaftsleben vereinbarten 
Schriftform. Im Wirtschaftsleben strebe 
man wegen der Bedeutung bestimmter 
Erklärungen, z. B. der Kündigung eines 
Vertragsverhältnisses, durch das Schrift-
formerfordernis eine größere Rechtssicher-
heit an. Die Schriftform habe hier auch 
Abschluss-, Identifikations-, Echtheits- und 
Warnfunktion. Bei der Einladung zu einer 
Vereinsmitgliederversammlung seien diese 
Funktionen demgegenüber von gänzlich 
untergeordneter Bedeutung.

Quelle: Oberlandesgericht Hamm, Be-
schluss vom 24.09.2015 - 27 W 104/15 -

Verbot von Muskel-Shirts
Leitsatz: In einem Sportverein kann eine 
Kleiderordnung einem Vereinsmitglied 
das Tragen von Muskel-Shirts und/oder 
ärmellosen Oberteilen untersagen. Kein 
Schmerzensgeldanspruch aufgrund 
Vereinsausschlusses wegen Verstoßes 
gegen die Kleiderordnung.
Wird ein Vereinsmitglied aus dem Verein 
ausgeschlossen, weil er entgegen der Klei-
derordnung während des Fitness-Trainings 
weiterhin ein Muskel-Shirt trägt, steht dem 
Vereinsmitglied kein Anspruch auf Schmer-
zensgeld zu. Denn durch den Ausschluss 
wird sein allgemeines Persönlichkeitsrecht 
nicht schwerwiegend verletzt. Dies hat das 
Landgericht Duisburg entschieden.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Ein Sportverein bot seinen Mit-
gliedern unter anderem ein Training an 
Kraft- und Ausdauergeräten an. Im Dezem-
ber 2013 erließ der Verein eine Kleider-
ordnung, wonach das Tragen von Muskel-
Shirts bzw. ärmellosen Oberteilen den 
männlichen Mitgliedern verboten wurde. 
Ein Vereinsmitglied hielt sich jedoch nicht 
an das Verbot, was nach einer erfolgten 
Abmahnung im Mai 2014 zu seinem Ver-
einsausschluss führte. Das ausgeschlossene 
Mitglied klagte daraufhin unter anderem 
auf Zahlung eines Schmerzensgelds in 

Höhe von mindestens 10.000 EUR. Zur 
Begründung führte er an, dass durch den 
Ausschluss in erheblicher Weise sein Per-
sönlichkeitsrecht verletzt worden sei.

Kein Anspruch auf Schmerzensgeld  
aufgrund Vereinsausschlusses
Das Landgericht Duisburg entschied gegen 
das ausgeschlossene Vereinsmitglied. Ihm 
habe kein Anspruch auch Schmerzensgeld 
aufgrund des Vereinsausschlusses zuge-
standen. Denn dies hätte das Vorliegen 
einer schwerwiegenden Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts vorausgesetzt. Dies 
sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Schwerwiegende Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts lag nicht vor
Nach Ansicht des Landgerichts sei das 
Persönlichkeitsrecht des ehemaligen Ver-
einsmitglieds nicht schwerwiegend verletzt 
worden. Zwar umfasst das Persönlichkeits-
recht das Recht auf individuelle Gestaltung 
des äußeren Erscheinungsbildes und somit 
das Recht die Sportbekleidung frei bestim-
men zu können. Dieses Recht gelte aber 
nicht uneingeschränkt. Ein Verein dürfe 
aufgrund der in Art. 9 Abs. 1 GG garantier-
ten Vereinsautonomie verbindliche Rege-
lungen für einzelne Mitglieder aufstellen. 

Diese Regelungen unterliegen gemäß § 310 
Abs. 4 BGB keiner AGB-Kontrolle. Jedoch 
dürfen sie auf ihre Angemessenheit über-
prüft werden. Dies erfordere eine umfas-
sende Abwägung zwischen den Interessen 
des Vereins und des betroffenen Mitglieds.

Interessensabwägung ging zu Lasten des 
ausgeschlossenen Vereinsmitglieds
Die Interessensabwägung sei nach Auffas-
sung des Landgerichts eindeutig zu Lasten 
des ausgeschlossenen Vereinsmitglieds 
gegangen. Es sei zunächst zu berücksichti-
gen gewesen, dass er sich freiwillig der Sat-
zungsgewalt des Vereins unterworfen hat. 
Zudem seien ihm durch den Ausschluss 
keine wirtschaftlichen oder sozialen Nach-
teile entstanden. Das Training habe er in je-
dem anderen Fitnessstudio wieder aufneh-
men können. Seine sozialen Kontakte zu  
anderen Vereinsmitgliedern habe er weiter-
hin pflegen können. Für das Gericht war es 
darüber hinaus unverständlich, warum es 
dem ehemaligen Mitglied nicht zumutbar 
gewesen sei, in einem Sport-T-Shirt, in 
einem Trikot oder in sonstiger atmungsak-
tiver Oberbekleidung zu trainieren.

Quelle: Landgericht Duisburg, Urteil vom 
05.03.2015 – 8 O 211/14
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Fahrt von Kindern zum Sport
Die Fahrt von Kindern zum Sport ist grund-
sätzlich eine reine Gefälligkeit: Verein 
haftet daher nicht für Unfall bei Fahrt von 
Kindern zur SportveranstaltungKeine Ge-
schäftsführung ohne Auftrag beim Trans-
port von Kindern zu Sportveranstaltungen
Wenn minderjährige Mitglieder eines 
Amateursportvereins von ihren Familien-
angehörigen oder Angehörigen anderer 
Vereinsmitglieder zu Sportveranstaltungen 
gefahren werden, dann handelt es sich 
grundsätzlich – auch im Verhältnis zum 
Sportverein – um eine reine Gefälligkeit, 
die sich im außerrechtlichen Bereich ab-
spielt, sodass Aufwendungsersatzansprüche 
gegen den Verein ausscheiden. Dies hat der 
Bundesgerichtshof entschieden.

Die Parteien streiten um den Ersatz von 
Schäden, die die Klägerin bei einem Ver-
kehrsunfall erlitten hat. Die Enkelin der 
Klägerin spielt in der Mädchen-Fußball-
mannschaft des beklagten Vereins. Die 
Mannschaft nahm am 9. Januar 2011 in B. 
an der Hallenkreismeisterschaft teil. Die 
Klägerin, die ihre Enkelin zu dieser Ver-
anstaltung bringen wollte, verunfallte mit 
ihrem PKW auf der Fahrt nach B. und zog 
sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Die 
A. Versicherungs-AG, bei der der Beklagte 
eine Sportversicherung unterhält, lehnte 
die bei ihr angemeldeten Ansprüche der 
Klägerin ab. Nach den Versicherungsbedin-
gungen würden nur Vereinsmitglieder und 
zur Durchführung versicherter Veranstal-
tungen „offiziell eingesetzte“ Helfer Versi-
cherungsschutz genießen; zu diesem Perso-
nenkreis gehöre die Klägerin jedoch nicht. 
Die Klägerin hat daraufhin den Beklagten 
auf Ersatz ihres materiellen und immateri-
ellen Schadens in Anspruch genommen.

Entscheidungen der Vorinstanzen
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.  
Auf die Berufung der Klägerin hat das Ober- 
landesgericht den Beklagten – unter Zu-
rückweisung der Berufung bezüglich des 
begehrten Schmerzensgeldes – zur Zahlung 
von 2.811,63 € nebst Zinsen verurteilt.

Bundesgerichtshof weist Klage ab
Der Bundesgerichtshof hat auf die vom 
Berufungsgericht zugelassene Revision des 
Beklagten das Urteil des Oberlandesge-
richts, soweit zum Nachteil des Beklagten 
erkannt worden ist, aufgehoben und das 

klagabweisende landgerichtliche Urteil be-
stätigt. Nach der Senatsrechtsprechung ist 
im Bereich der rechtsgeschäftlichen  
Schuldverhältnisse zwischen einem Auftrags- 
und einem Gefälligkeitsverhältnis zu unter-
scheiden. Ob jemand für einen anderen ein 
Geschäft im Sinne des § 662 BGB besorgt 
oder jemandem nur eine (außerrechtliche) 
Gefälligkeit erweist, hängt vom Rechtsbin-
dungswillen ab. Maßgeblich ist insoweit, 
wie sich dem objektiven Beobachter – nach 
Treu und Glauben unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte – das Handeln des 
Leistenden darstellt. Eine vertragliche Bin-
dung wird insbesondere dann zu bejahen 
sein, wenn erkennbar ist, dass für den Leis-
tungsempfänger wesentliche Interessen 
wirtschaftlicher Art auf dem Spiel stehen 
und er sich auf die Leistungszusage verlässt 
oder wenn der Leistende an der Angele-
genheit ein eigenes rechtliches oder wirt-
schaftliches Interesse hat. Ist dies hingegen 
nicht der Fall, kann dem Handeln der Be-
teiligten nur unter besonderen Umständen 
ein rechtlicher Bindungswillen zugrunde 
gelegt werden. Ein Bindungswille wird 
deshalb in der Regel beim sogenannten 
Gefälligkeitshandeln des täglichen Lebens, 
bei Zusagen im gesellschaftlichen Bereich 
oder bei Vorgängen, die diesen ähnlich 
sind, zu verneinen sein. Genauso muss, 
um Wertungswidersprüche zu vermeiden, 
im Bereich der gesetzlichen Schuldver-
hältnisse zwischen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag nach §§ 677 ff BGB und der 
(außerrechtlichen) Gefälligkeit ohne Auf-
trag unterschieden werden. Maßgeblich ist 
insoweit ebenfalls, wie sich dem objektiven 
Beobachter – nach Treu und Glauben unter 
Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls mit Rücksicht auf die Verkehrssitte 
– das Handeln des Leistenden darstellt. Die 
Abgrenzung erfolgt unter Berücksichtigung  
unter anderem der Art der Tätigkeit, ihrem  
Grund und Zweck, ihrer wirtschaftlichen  
und rechtlichen Bedeutung für den Ge-
schäftsherrn, der Umstände, unter denen 
sie erbracht wird, und der dabei entstehen- 
den Interessenlage der Parteien. Gefällig-
keiten des täglichen Lebens oder vergleich-
bare Vorgänge können insoweit regelmäßig  
den Tatbestand der §§ 677 ff BGB nicht 
erfüllen.

Bundesgerichtshof:  
Fahrt zur Kreismeisterschaft stellte  
Gefälligkeit dar
Die Klägerin hat im vorliegenden Fall ihre 
Enkelin nach B. fahren wollen, um dieser 
die Teilnahme an der Kreismeisterschaft zu 
ermöglichen. Dies geschah aus Gefälligkeit 
gegenüber ihrer Enkelin beziehungsweise 
deren sorgeberechtigten Eltern. An dem 
Charakter der Fahrt als Gefälligkeit ändert 
sich nichts dadurch, dass der Transport 
nicht ausschließlich im alleinigen Interesse 
der Enkelin und ihrer Eltern, sondern auch 
im Interesse der Mannschaft und damit des  
beklagten Sportvereins lag. Der „Bring-
dienst“ der minderjährigen Spielerinnen zu 
auswärtigen Spielen war nach den tatrich-
terlichen Feststellungen Sache der Eltern 
beziehungsweise anderer Angehöriger 
oder Freunde. Die Klägerin hat im Rahmen 
ihrer Anhörungen vor den Instanzgerichten 
angegeben, die Kinder seien immer privat 
gefahren worden. Sie selbst habe viele 
Fahrten durchgeführt und dafür nie etwas 
bekommen. Wenn sie nicht gefahren wäre, 
hätte man den Transport innerhalb der 
Familie oder der übrigen Vereinsmitglieder 
so umorganisiert, dass eine andere Person 
ihre Enkelin gefahren hätte. Dieser übliche 
Ablauf spricht entscheidend dagegen, den 
auf freiwilliger Grundlage erfolgten Trans-
port der Kinder zu Auswärtsspielen durch 
Personen aus ihrem persönlichen Umfeld 
als auf der Grundlage eines mit wechselsei-
tigen Rechten und Pflichten ausgestalteten 
Schuldverhältnisses erbracht anzusehen. 
Vielmehr handelt es sich, wenn minderjäh-
rige Mitglieder eines Amateursportvereins 
von ihren Familienangehörigen oder An-
gehörigen anderer Vereinsmitglieder zu 
Sportveranstaltungen gefahren werden, 
grundsätzlich – auch im Verhältnis zum 
Sportverein – um eine reine Gefälligkeit, 
die sich im außerrechtlichen Bereich 
abspielt. Solange keine gegenteiligen Ab-
sprachen getroffen werden, scheiden damit 
Aufwendungsersatzansprüche aus.

Quelle: Bundesgerichtshof, Urteil vom 
23.07.2015 – III ZR 346/14
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ANZEIGE

Zum Vorsteuerabzug einer Gemeinde
Das Bundesfinanzgericht hat zum Vor-
steuerabzug einer Gemeinde aus den 
Herstellungskosten einer Sporthalle in 
seinem Urteil XI R 12/15 am 26. Juni 2017 
festgestellt:

Leitsatz:
1.	Eine Gemeinde ist zum teilweisen Vor-

steuerabzug aus den Herstellungskosten 
einer Sporthalle, die sie (auch) Vereinen 
gegen eine nicht kostendeckende Nut-
zungspauschale überlässt, berechtigt, 
wenn die Prüfung aller Umstände ergibt, 
dass der für eine wirtschaftliche Tätigkeit 
der Gemeinde erforderliche unmittelbare 
Zusammenhang zwischen Nutzungs-
überlassung und Entgelt nicht gelöst ist.

2.	Bei einer defizitären Leistungstätigkeit  
von Gemeinden im Rahmen der Daseins- 
vorsorge ist die Mindestbemessungs-
grundlage des § 10 Abs. 5 UStG grund-
sätzlich nicht (entsprechend) anwendbar.

Tatbestand:
1.	Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klä-

gerin), eine Stadt, errichtete von 2010 
bis 2014 eine Sporthalle mit angrenzen-
der Gaststätte. Die Herstellungskosten 
der Sporthalle betrugen brutto ... €. 

2.	Die vier Hallenteile umfassende Sport-
halle sollte nach ihrer Fertigstellung für 
Zwecke des Schulsports genutzt werden. 
Zudem beabsichtige die Klägerin, die 
Sporthalle daneben auch an Vereine für 
Zwecke des Erwachsenensports zu über-
lassen. 

3.	Die Klägerin hat die Überlassung aller 
ihrer Sport- und Mehrzweckhallen in 
einer Entgeltordnung vom 14. Dezember 
2005 geregelt. Danach erhebt die Kläge-
rin für die Inanspruchnahme von Sport- 
und Mehrzweckhallen für den Übungs-, 
Trainings- und Schulungsbetrieb im 
Erwachsenensport – was auch für die 
Überlassung der hier in Rede stehenden 
Sporthalle an Vereine gilt – zur teilwei-

sen Deckung der Betriebskosten eine 
Nutzungspauschale in Höhe von 1,50 € 
je Stunde und Hallenteil. Die Nutzungs-
pauschale wird auf Grundlage der jeweils 
mit den Vereinen privatrechtlich verein-
barten Hallenbuchung (Belegungspläne) 
berechnet. Die Abrechnung erfolgt zwei-
mal jährlich im Voraus. Für allgemeine 
Veranstaltungen der Vereine werden 
dagegen 0,25 €/qm, für kommerzielle 
Veranstaltungen allgemeiner Art (Ver-
anstaltung von Wirtschaft, Handel und 
Verkehr) 1 €/qm und für kommerzielle 
Veranstaltungen besonderer Art (Tanz-, 
Show- und ähnliche Veranstaltungen 
von Privatpersonen oder privaten Inter-
essengruppen) 2 €/qm sowie Zuschläge 
für Sonderleistungen und Nebenkosten 
erhoben. 
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